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§ 22 AIFMG Informationspflichten
gegenuber den zustandigen

Behorden

AIFMG - Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)Der AIFM hat die FMA regelmal3ig Uber die wichtigsten Markte und Instrumente, auf oder mit denen er fur
Rechnung des von ihm verwalteten AIF handelt, zu unterrichten. Er hat Informationen zu den wichtigsten
Instrumenten, mit denen er handelt, zu den Markten, in denen er Mitglied ist oder am Handel aktiv teilnimmt,
sowie zu den groRten Risiken und Konzentrationen jedes von ihm verwalteten AIF vorzulegen.

2. (2)Der AIFM hat der FMA fur jeden von ihm verwalteten EU-AIF und fur jeden von ihm in der Union vertriebenen
AIF Folgendes vorzulegen:

1. 1.den prozentualen Anteil an den Vermdgenswerten des AlF, die schwer zu liquidieren sind und fur die
deshalb besondere Regelungen gelten;

2. 2.jegliche neuen Regelungen zur Steuerung der Liquiditat des AlF;

3. 3.das gegenwartige Risikoprofil des AIF und die vom AIFM zur Steuerung des Marktrisikos, des
Liquiditatsrisikos, des Risikos des Ausfalls der Gegenpartei sowie sonstiger Risiken, einschlie3lich des
operativen Risikos, eingesetzten Risikosteuerungssysteme;

4. 4.Angaben zu den wichtigsten Kategorien von Vermodgenswerten, in die der AIF investiert hat und

5. 5.die Ergebnisse der nach8 13 Abs. 3Z 2 und 8 14 Abs. 1 durchgefihrten Stresstests.

3. (3)Der AIFM hat der FMA auf Verlangen die folgenden Unterlagen vorzulegen:

1. 1.einen Jahresbericht Giber jeden vom AIFM verwalteten EU-AIF und Uber jeden von ihm in der Union
vertriebenen AIF fur jedes Geschaftsjahr gemaR § 20 Abs. 1;

2. 2.zum Ende jedes Quartals eine detaillierte Aufstellung sdmtlicher vom AIFM verwalteten AIF.

4. (4)Ein AIFM, der AIF verwaltet, die in betrachtlichem Umfang Hebelfinanzierungen einsetzen, hat der FMA
Angaben zum Gesamtumfang der eingesetzten Hebelfinanzierung fiir jeden der von ihm verwalteten AIF, eine
Aufschlisselung nach Hebelfinanzierung, die durch Kreditaufnahme oder Wertpapierleihe begriindet wurde, und
solcher, die in Derivate eingebettet ist, sowie Angaben zu dem Umfang, in dem die Vermdgenswerte der AIF im
Rahmen einer Hebelfinanzierung wiederverwendet wurden, zu GUbermitteln. Diese Angaben haben fur jeden der
vom AIFM verwalteten AIF Angaben zur Identitdt der funf groBten Kreditgeber oder Wertpapierverleiher sowie zur
jeweiligen Hohe der aus diesen Quellen fur jeden der genannten AIF erhaltenen Hebelfinanzierung zu umfassen.
Fur Nicht-EU-AIFM sind die Berichtspflichten gemaR diesem Abs. auf die von ihnen verwalteten EU-AIF und die
von ihnen in der Union vertriebenen Nicht-EU-AIF beschrankt.

5. (5)Sofern dies fiir die wirksame Uberwachung von Systemrisiken erforderlich ist, kann die FMA als zustandige
Behorde des Herkunftsmitgliedstaats regelmaRig oder anlassbezogen ergdnzende Informationen zu den in
diesen Bestimmungen festgelegten Informationen anfordern. Die FMA hat ESMA (ber den zusatzlichen
Informationsbedarf zu informieren. Bei Vorliegen auRergewohnlicher Umstédnde und soweit zur Sicherung der
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Stabilitat und Integritat des Finanzsystems oder zur Férderung eines langfristigen nachhaltigen Wachstums
erforderlich, hat die FMA, zusatzlichen Berichtsersuchen von ESMA zu entsprechen.

6. (6)AIFM haben einen Jahresabschluss gemal der Gliederung der Anlage 2 zu8 43 BWG so rechtzeitig zu erstellen,
dass die Frist des Abs. 7 eingehalten werden kann. Anlage 2 zu § 43 BWG, Teil 2 (Gliederung der Gewinn- und
Verlustrechnung) ist mit der MaRgabe anzuwenden, dass unter der Position ,Ill. Betriebsaufwendungen”
zusatzlich die Position ,darunter: fixe Gemeinkosten” auszuweisen ist. Die 88 43 Abs. 1, 2 und 3, 45 bis 59a, 64
und 65 Abs. 1 und 2 BWG sind anzuwenden. Die Vorschriften gemal 8 275 UGB Uber die Verantwortlichkeit des
Abschlussprifers sind anzuwenden.

7. (7)Der gemal Abs. 6 erstellte und gemal Abs. 8 geprifte Jahresabschluss des AIFM ist l[angstens innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss des Geschaftsjahres der FMA vorzulegen. Die Geschaéftsleiter haben fur die
GesetzmaRigkeit der Jahresabschlisse zu sorgen. Die FMA kann die Vorlage der Daten der Jahresabschlisse auch
mittels elektronischer Ubermittlung oder elektronischer Datentréger in standardisierter Form verlangen.

8. (8)Die Jahresabschlisse sind von Abschlussprifern, bei Genossenschaften von den Prifungsorganen gesetzlich
zustandiger Prifungseinrichtungen zu prifen. Der Abschlusspriifer hat die GesetzmaRigkeit des
Jahresabschlusses zu priifen. Die Prifung hat weiters zu umfassen:

1. 1.Die sachliche Richtigkeit der Bewertung einschlieBlich der Vornahme gebotener Abschreibungen,
Wertberichtigungen und Rickstellungen sowie
2. 2.die Beachtung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

9. (9)Die FMA kann mittels Verordnung unter Bedachtnahme auf die europadischen Gepflogenheiten nahere
Kriterien im Hinblick auf die Informationspflichten gemaf3 dieser Bestimmung sowie gemal § 1 Abs. 5 Z 4 sowie
die Art der Ubermittiung festlegen, wobei insbesondere die Verwendung elektronischer Meldesysteme oder
Datentrager sowie EDV-Formate vorgeschrieben werden kénnen.

In Kraft seit 20.07.2015 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/bwg/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/aifmg/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/275
https://www.jusline.at/gesetz/aifmg/paragraf/1
file:///

	§ 22 AIFMG Informationspflichten gegenüber den zuständigen Behörden
	AIFMG - Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz


